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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Ergänzend zu den Festsetzungen in zeichnerischer Form sind textliche Festsetzungen vorgesehen 
und zwar 

Planungsrechtliche Festsetzungen: 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Eingeschränktes Gewebegebiet (§ 8 BauNVO) 
Im eingeschränkten Gewerbegebiet sind nur die folgenden Nutzungen gemäß § 8 Abs. 2 
Nr. 1 BauNVO zulässig: 

 Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe 

2. Grundflächenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO) 

Eine Überschreitung der in der Planzeichnung festgesetzten Grundflächenzahl gem. § 19 
Abs. 4 BauNVO durch die Flächen  

 von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten  
 von Nebenanlagen i. S. von § 14 BauNVO sowie 
 von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 

unterbaut wird, 

bis zu 50 vom Hundert ist zulässig. 

3. Bezugspunkte/Höhe baulicher Anlagen 

a) Bezugspunkte 

Die Höhe baulicher Anlagen gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO und § 18 Abs. 1 BauNVO wird 
in Meter über Normalhöhennull (m ü. NHN) festgesetzt. Als oberer Bezugspunkt wird die 
Firsthöhe festgesetzt. 

b) Höhe baulicher Anlagen 

Die Gebäudehöhe (GH) wird in absoluter Höhe über Normalnull festgesetzt (NHN). Die Höhe 
baulicher Anlagen darf 81 m ü. NHN nicht überschreiten. Dies entspricht im Plangebiet einer 
Gebäudehöhe von ca. 12 m über Geländeniveau. 
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HINWEISE / EMPFEHLUNGEN  

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 
können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 
Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) ge-
macht oder Denkmale der Erdgeschichte (hier: Überreste oder Spuren – z. B. Versteinerun-
gen –, die Aufschluss über die Entwicklung tierischen oder pflanzlichen Lebens in vergange-
nen Erdperioden oder die Entwicklung der Erde geben) freigelegt werden, sind diese gemäß 
§ 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der 
Denkmalbehörde des Landkreises Osnabrück (Stadt- und Kreisarchäologie im Osnabrücker 
Land, Lotter Straße 2, 49078 Osnabrück, Tel. 0541/323-2277 oder -4433) unverzüglich ge-
meldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. 
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier 
Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tra-
gen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen gefunden 
werden, ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde (Landkreis Osnabrück) zu benachrichti-
gen. 

3. Es gilt das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBI. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2, Absatz 3 des Gesetzes vom 29. Juli 2017 
(BGBI. I S. 2808) geändert worden ist.  

4. Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I 
S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl I S. 1057) geändert wor-
den ist. 


